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 Mainz, 24.03.2022 
 
 
Anfrage 0460/2022 zur Sitzung  am 06.04.2022 

 
Finanzierung des Tanzportzentrums Lerchenberg (CDU) 
 
Im Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg wurde eine Anfrage zur Finanzierung des Bürgerhauses 
Lerchenberg eingereicht (Nr. 0072/2022). Aus der Antwort geht hervor, dass die 
Finanzierung des Tanzsportzentrums über die Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co.KG 
mittels eines Darlehens erfolgt.  
 
Wir fragen die Verwaltung: 
 

1. Wie stellt sich das Konstrukt des Tanzsportzentrums baulich, rechtlich und im 

Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse sowie die Finanzierung dar? 

2. Wie sieht die Finanzierung genau aus? 

3. Aufgrund welcher rechtlichen Grundlagen erfolgt die Finanzierung durch die 

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co.KG für den Tanzsportverein? 

4. Welche Sicherheiten werden hinterlegt? 
5. Gibt es andere Projekte, bei denen die Stadt bzw. städtische Beteiligungen 

externe Dritte finanziert haben? Wenn ja, welche? Wenn nein, wieso wird in 

diesem Fall die Finanzierung mittels Darlehen bereitgestellt? 

 
 

 
 
Hannsgeorg Schönig 
Fraktionsvorsitzender 
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